
1. AUSFERTIGUNG 


.B e g r ü n dun g 

. zum Bebauungsplan Nr. 214 - Am Tüsselbeck 

. Änderung gemäß § 13 BBauG 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade-Nor~, Flur 19, 
und betrifft nur das Flurstück Nr. 7. 

Der Bebauungsplan Nr. 36 ~eist für den Bereich des Flurstücks 
Nr. 7 in der Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 19, Fläche für den 
Gemeinbedarf (Kindergarten) mit einer Grundflächenzahl von 0,4 
so~ie einer Geschoßflächenzahl von 0,7 so~ie Öffentliche Grünfläche aus. 

Diese Festsetzungen sollen in einem vereinfachten Bebauungsplan
verfahren gemäß § 13 BBauG aufgehoben und in Anpassung an die 
vorhandene Bebauung dafür Reines Wohngebiet mit einer z~eige
schossigen Bau~eise und einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer 
Geschoßflächenzahl von 0,8 ausge~iesen ~erden. 

Die Kirchengemeinde verfügt auf ihrem Grundstück Forststraße Nr. 65 
bis 71 über alle, zur Durchführung ihrer Aufgaben not~endigen Ein
richtungen, ~ie Kindergarten, Jugendheim, Gemeindebüro und Gemeinde
zentrum als Versammlungsstätte, so daß die Aus~eisung "Fläche für 
den Gemeinbedarf" für das Grundstück an der straße Am Tüsselbeck 
nicht mehr not~endig ist. 

Durch'die Änderung des Bebauungsplans entstehen der Stadt Ober
hausen keine Kosten. 

Oberhausen, 9. September 1983 

Beigeordneter 5tädt'~~~direktor 
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Diese dem Bebauungsplan Nr. 214 gemäß § 9 Abs. 8 des Bundes
baugesetzes vom 18. August 1976 (BGB1. I, 5. 2256) beigefügte 
Begründung vom 9. September 1983 ist vom Rat der Stadt am 
7. November 1983 beschlossen worden. 

Oberhausen, 8. November 1983 


